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aber auf den sogenannten Ordo Cencius II für die Kaiserkrönung.
Dieser kuriale Ordo sieht den Marschalldienst des neugekrönten Kai-
sers für den Papst gleich zweimal vor; auf diese Stelle wird noch zu-
rückzukommen sein53. Entgegen der älteren Forschung, die diesen
Ordo auf das Ende des 12. Jahrhunderts datierte, hat sich inzwischen,
besonders auch durch die Forschungen von Reinhard Elze, die Auf-
fassung durchgesetzt, daß der Ordo Cencius II in den Beginn des 12.
Jahrhunderts gehört, also zweifellos v o r die Begegnung von Sutri54.
Somit war das Steigbügelhalten im Jahr 1155 zumindest aus kurialer
Sicht nichts, was ein König aus prinzipiellen Erwägungen hätte ver-
weigern dürfen. Und schon Robert Holtzmann, der noch von der
Spätdatierung des Ordo ausgegangen war, mußte zugeben, daß seine
gesamte These hinfällig würde, wenn sich der Ordo Cencius II als äl-
ter erweisen würde55.

Hinfällig wird seine These aber noch aus einem ganz anderen
Grund, denn der Vorwurf der päpstlichen Seite über die mangelnde
Ehrerbietung in Sutri bezieht sich nicht nur auf das Steigbügelhalten,
sondern ausdrücklich auch auf den Zügeldienst56. Schon Holtzmann
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